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• Öffentliche Sitzung des Kreistages 

• Satzung zur Ersten Änderung der Satzung über die Benutzung der Mittagsbetreuung 
an der Grundschule Steingaden (Benutzungssatzung Mittagbetreuung) 

• Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für den Besuch der Mittagsbetreuung an der Grundschule Steingaden (Gebührensat-
zung Mittagsbetreuung) 

• Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Grundschulverbands Stein-
gaden-Prem und Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssat-
zung) 

• Satzung von Fragen der Verfassung des Schulverbands Steingaden und Entschädi-
gungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung) 

• Wasserrecht; Generalentwässerungsplan (GEP) – Niederschlagswasser (NSW); 
Wasserrechtsverfahren zur Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis 
für das Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser für das Gemeindegebiet 
Altenstadt, Landkreis Weilheim-Schongau 

• Zustellung einer Baugenehmigung 
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Das amtliche Verkündungsblatt des Landkreises Weilheim-Schongau ist dessen regelmäßig erscheinendes Amts-
blatt.  Es wird auf der Internetseite des Landratsamts Weilheim-Schongau unter www.weilheim-schongau.de/amts-
blatt ausschließlich in elektronischer Form geführt und dort dauerhaft abrufbar gehalten. Ausdrucke können kos-
tenpflichtig beim Landratsamt Weilheim-Schongau, Pütrichstraße 8, 82362 Weilheim bestellt werden. Bei der 
Pressestelle des Landratsamts Weilheim-Schongau in 82362 Weilheim, Pütrichstraße 8, Zimmer 108 wird ein Aus-
druck zur Einsicht auf Dauer bereitgehalten; sie gilt als die Veröffentlichung veranlassende Stelle im Sinne des Art. 
17 Abs. 3 des Bayerischen Digitalgesetzes. 
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